
Umweltschutz
im

Winter ...
und trotzdem

Sicherheit !

Stadt  Elmshorn

So geht’s:

Die Stadt ...

räumt alle Hauptstraßen und wichtigen Kreuzungs-
bereiche nach Schneefall. Außerdem streut sie bei
Glätte die Fahrbahnen dieser Bereiche. Das ge-
schieht ebenso wie beim Räumdienst nach einem
Dringlichkeitsplan.

Für den Bereich der Fahrbahnen kann auf den Ein-
satz von Salz leider nicht ganz verzichtet werden.
Hier gilt „so wenig wie möglich - so viel wie notwen-
dig“.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei der Ge-
samtlänge der Straßen nicht gleichzeitig alle Fahr-
bahnen geräumt und gestreut sind.

Eis und Schnee können nur von
der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern

 gemeinsam

beseitigt werden.

Die Winterdienstfahrzeuge sind - wenn erforderlich - im Interesse Ihrer Sicherheit rund um die Uhr unter-
wegs.



Die Bürgerinnen und Bürger ...

räumen bei Schneefall Geh- und Radwege sowie
die Fahrbahnen. Bei Glatteis streuen sie die Geh-
und Radwege mit abstumpfenden Stoffen.

Die Verwendung von Streusalz oder sonstigen auf-
tauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten; ihre
Verwendung ist nur erlaubt:

a) in besonders begründeten klimatischen Ausnah-
mefällen, wie z. B. bei Eisregen,

b) sowie auf Treppen, Rampen, Brücken, Auf- und
Abgängen, Gefäll- oder Steigungsstrecken oder
auf ähnlichen Gefahrenstellen.

Warum kein Salz ?

Salz gefährdet besonders unser Grün und Grund-
wasser und führt bei konzentrierter Anwendung
zum Absterben der Bäume und Pflanzen.

Unsere Straßenbäume haben es schwer. Der Ver-
kehr, die Abgase, der Sauerstoff- und Wasserman-
gel unter dem Pflaster behindern ihr Wachstum
oftmals. Und dann noch Salz?

Darum:

Nur abstumpfende Stoffe
verwenden !

Schnee und Eis sind auf dem an das Grundstück der oder des Reinigungspflichtigen angrenzenden
Drittel des Gehweges zu lagern. Als Gehweg gelten alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgän-
gerinnen und Fußgänger geboten ist - wenn kein Gehweg vorhanden ist, kann das die Fahrbahn sein.
Bei Gehwegen bis zu 1,50 m Breite müssen Schnee und Eis notfalls aus dem Verkehrsraum entfernt
werden. Die Rinnsteine, die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen dienen-
den Wasseranschlüsse sind freizuhalten.

Wo bekommen Sie abstumpfende Mittel?
Sie können diese beim örtlichen Fachhandel, insbesondere beim Baustoffhandel, erwerben.
Wenn’s mal ganz schnell gehen muss und Sie keine Vorräte im Haus haben, können Sie Sand auch aus
den öffentlichen Kinderspielplätzen entnehmen.

Wann muss geräumt und gestreut
werden?

Die Gehwege und die Fahrbahnen sind vom
Schnee zu befreien.
Nach  20.00 Uhr  gefallener  Schnee  ist werk-
tags bis 07.30 Uhr und sonn- und feiertags bis
08.30 Uhr des folgenden Tages zu räumen.
In der Zeit bis 20.00 Uhr gefallener Schnee ist in-
nerhalb einer Stunde nach beendetem Schneefall
zu räumen.

Die Gehwege sind von Schnee und Eis in einer Breite freizuhalten, die den örtlichen Erfordernissen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung entspricht.
Aus haftungsrechtlichen Gründen muss bei entsprechender Wetterlage wiederholt geräumt und gestreut
werden.



Gemeinsam geht’s besser ...

deshalb zum Schluss noch einige Tips und Ratschläge für gute Zusammenarbeit:

- Besorgen Sie sich bitte rechtzeitig Schaufel, Schneeschieber und Streumaterial. Dann  kann das
Wetter Sie nicht überraschen.

- Werfen Sie bitte den Schnee nicht auf die Fahrbahn. Das Räumfahrzeug drückt ihn auf den Gehweg
oder in Ihre Einfahrt wieder zurück. Das ist bedauerlich, technisch aber leider nicht zu vermeiden. Bei
widrigen Witterungsverhältnissen kann es auch keinen Minuten-Fahrplan für die Winterdienstfahrzeu-
ge geben.

- Versuchen  Sie bitte  nicht, Schnee mit Salz aufzutauen. Es entsteht dann nur Schneematsch, der
noch gefährlicher ist.

- Geben Sie bitte den Streu- und Räumfahrzeugen die Vorfahrt. Die Fahrzeuge  kommen schneller
durch und Sie fahren sicherer auf gestreuten Straßen.

- Wenn  Sie  können,  steigen Sie bitte  bei Schnee  und Eis  auf öffentliche Verkehrsmittel um. Sie
fahren bequemer und sicherer und der städtische Winterdienst kann schneller arbeiten.

- Denken  Sie bitte  bei Schnee und Eis auch an  die Männer von der Müllabfuhr. Sorgen Sie dafür,
dass Ihre Müllbehälter immer gut erreichbar sind. Dann ist die regelmäßige Leerung auch unter schwie-
rigen Bedingungen gewährleistet.

Liebe Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer,

stellen Sie sich bitte rechtzeitig darauf ein, dass Sie
nicht überall freie Fahrt auf freigeräumten Straßen

haben werden!
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